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Anlage zur
Allgemeinen Studien- und

Prüfungsordnung
für

Bachelor- und Master-Studiengänge
an der

Hochschule für Technik und Wirtschaft

des Saarlandes

Bachelor-Studiengang
Wirtschaftsingenieurwesen

W i rt P h ri f t Q Hochschule fürWll Lauilcxl Lö Technik und Wirtschaft

Wissenschaften dessaanandes
-  üniversityof

htw saar Apptied Sciences

VOM 3. Juni 2020

Der Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule für

Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) hat am 3. Juni 2020 aufgrund von
§ 28 Abs. 1 Nr. 1 des Saarländischen Hochschulgesetzes (SHSG) vom 30.

November 2016 (Amtsbl. I 8. 1080), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 10. April 2019 (Amtsbl. I 3. 412) und auf Grundlage der Allgemeinen Studien-
und Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der Hochschule
für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) vom 3. Juli 2019 (Dienstblatt
Nr. 68, S. 742) folgende Anlage zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für

den Bachelor-Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen" erlassen, die nach
Zustimmung des Senatsausschusses Lehre, der für die Wissenschaft zuständigen

obersten Landesbehörde und des Präsidiums hiermit verkündet wird.
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Anlage zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen

1  Studiengangspezifische Bestimmungen

1.1 Allgemeine Bestimmungen

Der Bachelor-Studiengang WirtschattsingenieunA/esen wird von der Fakultät für Wirtschafts
wissenschaften getragen.

1.2 Ziele des Studiengangs

Das Ziel des Bachelor-Studiums Wirtschaftsingenieurwesen ist ein hochwertiger, berufsquali
fizierender Studienabschluss mit den vier folgend aufgeführten Qualifikationszielen:

Qualifikationsziel 1: Fähigkeit komplexe Aufgabenstellungen der beruflichen Praxis in
technischen und wirtschaftlichen Kontexten zu identifizieren und kompetent zu lösen
Zur Bearbeitung praxisrelevanter technisch-wirtschaftlicher Problemstellungen werden solide
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten In den jeweiligen Einzeldisziplinen benötigt, die hier
vorrangig Ingenieur- und Naturwissenschaften einerseits und Wirtschafts- und Rechts
wissenschaften andererseits sind. Zum anderen müssen Absolventen über fachliches und
fachübergreifendes Urteilsvermögen verfügen und Zusammenhänge sowie Wechselwirkung
en zwischen technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen sowie Möglichkeiten identi
fizieren. Weiterhin sind Recherche- und Arbeitstechniken zu erlernen und Erlerntes sinnvoll
auf andere Zusammenhänge und Probleme anzuwenden und weiterzuentwickeln.

Qualifikationsziel 2: Fähigkeit integrativ und interdisziplinär die technische und
wirtschaftliche Sichtweise Im Sinne einer ganzheitlichen Problemlösung einbringen zu
können

Die Entwicklung eines interdisziplinären Kompetenzprofils ist in Wirtschaftsingenieurwesen in
besonderer Weise zu fördern. Dieses Kompetenzprofil baut auf Kreativität bei der Lösung
technisch-wirtschaftlicher Probleme sowie auf Innovationskraft auf. Dies ermöglicht die Sinn-
haftigkeit von neuen Lösungen in der beruflichen Praxis besser zu begründen und durchzu
setzen. Entsprechend werden hierzu Kompetenzen im Sinne eines ganzheitlichen Manage
mentansatzes gefördert, um Barrieren zwischen Wirtschaft, Technologie und Management
zu überwinden, unterschiedlichen Sachverstand zusammenzuführen und zwischen ver
schiedenen Denkweisen zu vermitteln.

Qualifikationsziel 3: Fähigkeit auf Basis wissenschaftlicher Grundlagen arbeiten und
lebenslang lernen zu können
Der Studiengang soll nicht nur eine erste berufspraktische Qualifizierung eröffnen, sondern
auch zu einem wissenschaftlich vertiefenden konsekutiven Studium oder einem nicht wirt-
schaftsingenieur-wissenschaftlichen Zusatzstudium befähigen (z. B. Master-Studium, Promo
tion). Hierzu gehört einerseits der Erwerb von grundlegenden Kompetenzen zum eigen
ständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie darüber hinaus zum selbständigen Lernen bzw.
zur selbstständigen Weiterqualifizierung.

Qualifikationsziel 4: Fähigkeit mit Menschen in einer nationalen sowie Internationalen
Organisation effektiv und sozial angemessen zu interagieren
Zur verantwortungsvollen Aufgabendurchführung ist eine zielgerichtete Kommunikation und
Koordination mit unterschiedlichen Personen oder Gruppen unumgänglich. Insbesondere in
einem interdisziplinären und Internationalen Umfeld, in dem Wirtschaftsingenieure arbeiten,
spielen Teamwork und die Fähigkeit zur Kommunikation eine entscheidende Rolle. In einer
Praktischen Studienphase haben die Absolventinnen und Absolventen bereits praktische
Erfahrungen gesammelt und Arbeltsabläufe, Strukturen und Akteure kennengelernt. Das
Erlernen der (Pflicht)-Fremdsprache Englisch ermöglicht es Ihnen, sich im Internationalen
Umfeld zu bewegen.
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Anlage zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen

1.3 Zugangsvoraussetzung

Neben den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen des saarländischen Hochschulgesetzes
müssen Studienanfängerinnen und -anfänger vor der Aufnahme des Studiums, spätestens
jedoch bis zum Vorlesungsbeginn des 3. Semesters ein technisches Vorpraktikum im Um
fang von acht Wochen ableisten.

Bei Bildungsausländerinnen und Bildungsausländern (Erwerb der Hochschulzugangsbe-
rechtigung außerhalb von Deutschland) erfolgt der Nachweis der Deutschkenntnisse gemäß
der Richtlinie des Präsidiums zum Nachweis der Sprachkenntnisse für ein Studium an der
htw saar (Sprachenrichtlinie) in der jeweils gültigen Fassung.

1.4 Dauer und Gliederung des Studiums

Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich einer Praktischen Studienphase, Prüfungszeiten
und der Bachelor-Abschlussarbeit sieben Semester.

1.5 Teilzeitstudium

(1) Das Studium kann in Teilzeit absolviert werden, sofern die Voraussetzungen der Immatri
kulationsordnung (ImO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung erfüllt sind.

(2) Die Regelstudienzeit für ein durchgängig in Teilzeit durchgeführtes Studium beträgt 14
Semester.

(3) Der in Abschnitt 2 dargelegte Studienplan gilt grundlegend auch für ein Teilzeitstudium.
Die bzw. der Studierende soll vor Beginn gemeinsam mit der Studlenleiterin/dem
Studienleiter einen individuellen Studienplan erarbeiten.

1.6 Abschluss

Die bestandene Bachelor-Prüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des
Studiums. Mit Bestehen der Bachelor-Prüfung wird der akademische Grad "Bachelor of
Science (B. Sc.)" verliehen.

1.7 Sprachen

Arbeite- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. Eventuelle Abweichungen hiervon
sind in den jeweiligen Modulbeschreibungen dargestellt.

1.8 Wahlpflichtmodule

(1) Die Studienleitung Wirtschaftsingenieurwesen definiert je Semester einen aktuellen
Katalog an Wahlpflichtmodulen innerhalb der beiden Fachspezialisierungen „Wirtschafts
und Rechtswissenschaftliche Module" und „MINT-Module" (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften, Technik). Darüber hinaus wird ein Katalog „fachübergreifender"
Module angeboten. Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 30 ECTS-Punkten zu be
legen, wobei mindestens 5 ECTS-Punkte aus jeder Fachspezialisierung und den fachüber
greifenden Modulen abzuschließen sind.

(2) Die Studierenden können im Rahmen der unter 1) genannten Wahlpflichtmodule auch 5
ECTS-Punkte mit einem frei gewählten Modul eines Bachelor Studiengangs der htw saar
einbringen. Über die Teilnahmemöglichkeit entscheidet die Dozentin/der Dozent des Moduls
in Abhängigkeit von fachlichen Voraussetzungen und freien Kapazitäten. Die/der
Studierende plant die Teilnahme hinsichtlich der Veranstaltungstermine und -bedingungen in
eigener Verantwortung. Ein Anspruch auf kollisionsfreie Gestaltung - insbesondere von
Prüfungsterminen - des gewählten Moduls mit dem eigenen Studiengang besteht nicht.

(3) Ein Anspruch darauf, dass sämtliche vorgesehenen Wahlpflichtmodule in jedem
Semester angeboten werden, besteht nicht. Es besteht auch kein Anspruch darauf, dass
Lehrveranstaltungen bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl durchgeführt werden.
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Anlage zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen

1.9 Mobilitätsfenster

Das 5. Studiensemester kann an einer ausländischen Hochschule absolviert werden. Die

Anerkennung der Module erfolgt auf Grundlage eines Learning Agreement das vor Auf
nahme des Studienaufenthaltes im Ausland abzuschließen ist. Die Validierung erfolgt nach
Vorlage des Transcript of Records nach Abschluss der Studienphase.

1.10 Praktische Studienphase

(1) Die Praktische Studienphase umfasst in der Regel einen zusammenhängenden Zeitraum
von sechs Monaten. Sie soll in einem Unternehmen durchgeführt werden. Über die Ab
leistung der Praktischen Studienphase ist ein fünfseitiger Bericht (Praxisbericht) anzu
fertigen. Die Bachelor-Abschlussarbeit im Anschluss an die Praktische Studienphase
beruht in der Regel auf Fragestellungen derselben.

(2) Die Praktische Studienphase darf frühestens begonnen werden, wenn sämtliche ECTS-
Punkte der ersten 3 Studiensemester sowie 30 weitere ECTS-Punkte nachgewiesen
werden. Studierende, welche die Praktische Studienphase im Ausland erbringen,
müssen lediglich die ECTS-Punkte der ersten 3 Semester nachweisen, um die
Praktische Studienphase beginnen zu können.

(3) Wird die Praktische Studienphase oder ein Teil derselben im Rahmen eines Auslands
studiums erbracht, so wird diese gemäß der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung
für Bachelor- und Masterstudiengänge der htw saar in ihrer jeweils gültigen Fassung an
erkannt.

(4) Mit der Teilnahme am Kooperativen Studium kann auf Antrag (Einzelfallprüfung) die
Hälfte der praktischen Studienphase (15 ECTS-Punkte) anerkannt werden, sofern die/der
Studierende im Rahmen dieses Studiengangs mindestens drei Semester am Koopera
tiven Studium teilgenommen hat, während dieser Zeit mindestens 12 Wochen in Vollzeit
eingesetzt war und die Tätigkeiten im Unternehmen den Studieninhalten des
Studiengangs entsprechen.

1.11 Bachelor-Abschlussarbeit

Jede/r Studierende muss eine Bachelor-Abschlussarbeit verfassen. Diese wird im Anschluss

an die Praktische Studienphase erstellt und beruht in der Regel auf Fragestellungen der
selben. Die Bachelor-Abschlussarbeit hat eine Bearbeitungszeit von drei Monaten und
schließt mit einem Kolloquium ab.

1.12 Zuteilung von Modulnummern

Alle Module sind mit Modulnummern versehen.

Einteilung in Modulnummern:

Modulnummer Beschreibung

WIBAScIxx - WIBASc3xx Module des Grundstudiums

WIBASc4xx - WIBAScTxx Module des Hauptstudiums

Dabei steht das Kürzel WIBASc für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor
of Science) und die erste Ziffer für das Semester.

Stand: 03.06.2020

488



Anlage zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen

2  Studienplan des Bachelor-Studiums
Samaater

Gaaamt
Modu-Nr.

SWS SWS

Wirtsdiaftswisaenschaftllcha Pächar

WBASC115 Grundlagen BetriebsMrtschaHstehre I

WBASC12S Indus tnebetnebslehre

WIBASc13S Grurulagen Volkswirtschaftslehre

WBASC215 Grundlagen Betri^swiirtschaftslehre U

WeASc22S Beschamingslogistik und Vertrieb technischer Produkte

W£ASc315 Kostenrechnung

weASc325 Investition / Finanzierung

WIBASC415 Controliing und Bilanzierung

WIBASC42S Wirtschafts- und Privatrecht

IngenleurwIssenachafUlcha Fächer

WIBASC145

WIBASC155 Weikstofftechnlk

WBASc235 Technische Mechanik I

WBASC245 Fertigungstechnik

WIBASC335 Technische Mechanik II

WIBASC345 Konstruktionstechnik / CAD

WIBASC435 Thermodynamik

WBASC445 Elektrotechnik

WBAScSIS Automatisierungstechnik

Mathematik und Inrormatik

WIBAScieS Mathematik I

WIBASc265 Mathematik

WIBASC255 Statistik

WIBASC355 Inftxmatik / Programmlenjng

WIBASC455 Wiftschaftsintbrmatlk / Operatlons Research

Kommunikation»- und Praxlakompetenzen

WIBASc 365 Englisch I

WIBASc 465 Englisch II

WIBASC53S Wissenschaftliches Arbeiten und Seminar

WBASC54S Pfoiektmanagement und Kommunikation

Wahlpfllchtmoduie

WIBASc525 Wahipllichtmodule / Profilierung

WIBASc625 Wahlpfllchtmoduie / Profilierung 10-12

Praxiaphaae I Bachefor-Abachluaeartialt

WIBASC615 Praxisphase (1. Hälfte)

WIBASC715 Praxisphase 12. Hälfte)

WIBASC725 Bachelor-Abschlussartveit

W1BASC736 Kolloquium

Summe SWS I ECTS-Punkta 22-24
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Anlage zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen

2.1 Module des Bachelor-Studiums (Studienplan)

studienplan des Bachetorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen

1. Semester

24 SWS

30 ECTS-Punkte

WIBASd 15

Gründl. Betriebswirtschaftslehre 1

4SWS, SeCTS-Punkt«

WIBASC125

industnebetriebsiehre

4 SWS. 5 ECTS-Punkte

WIBASC13S

Grund!. Volkswirtschaftslehre

4 SWS. 5 ECTS-Punkte

WI8ASC145

Physik
4 SWS. 5 ECTS-Punkte

WIBASC155

Werkslofftechnik

4 SWS, 5 ECTS-Punkle

WIBASC165

Mathematik I

4 SWS, 5 ECTS-Punkte

2. Semester

24 SWS

30 ECTS-Punkte

WIBASc215

Gründl. Betiiebswlitschaftslelire II

4 SWS. S ECTS-Punkte

WIBASC225

Beschaffungslogistik 1 Vertrieb
techn. Produkte

4 SWS. 5 ECTS-Punkte

WBASC235

Technische Mechanik i

4 SWS, 5 ECTS-Pur»kte

WIBASC245

Fertigungstechnik

4 SWS, 5 ECTS-Punkte

WIBASC255

SUtiStik

4 SWS, 5 ECTS-Punkte

WIBASC265

Mathematik II

4 SWS, 5 ECTS-Punkte

3. Semester

24 SWS

30 ECTS-Punkte

W18ASC315

Kostenrechnung
4 SWS. S ECTS-Punkte

WIBASC32S

Investition 1 Finanzierung
4 SWS, 5 ECTS-Punkte

Wl6ASc335

Technische Mechanik II

4 SWS, S ECTS-Punkte

WiBASc345

Konstruktionstechnik 1CAO

4 SWS, 5 ECTS-Punkle

WIBASc35S

Informatik / Programmierung
4 SWS, 5 ECTS-Punkle

WIBASc365

Englisch 1
4 SWS, 5 ECTS-Punkle

4. Semester

24 SWS

30 ECTS-Punkte

WIBASC415

Controlling und Bilanzierung
4 SWS, 5 ECTS-Punkte

WIBASC425

Wirtschalts- und Privatrecht

4 SWS, 5 ECTS-Punkte

WIBASC43S

Thermodynamik

4 SWS, 5 ECTS-Punkte

WIBASC445

Elektrotechnik

4 SWS, 5 ECTS-Punkte

WIBASC455

Wlrtschaftslnformatlk 1 Operations
Research

WieASc46S

Englisch II
4 SWS, 5 ECTS-Punkte

5. Semester

24 SWS

30 ECTS-Punkte

WIBASC525

Wahlpflichimodulo 1 Proflilervng
10-12SWS, ISECTS-Punkte

WIBASe515

AutomatlsierungsiechnIk

4 SWS, 5 ECTS-Punkte

WIBASC535

Wissenschaftliches Arireiten 1 Seminar

4 SWS, 5 ECTS-Punkte

WIBASC545

Projektmanagement 1 Kommunikation
4 SWS, 5 ECTS-Punkte

6. Semester

12 SWS

30 ECTS-Punkte

WIBASce25

'' Wshlpfllchtmodule 1 Proflilerung
10-12 SWS, ISECTS-Punkte

WIBASc615

Praxisphase (1. Hälfte)
0 SWS, 15 ECTS-Punkte

7. Semester

2 SWS

30 ECTS-Punkte

WlBASc715

Praxlephese (2. Hälfte)
OSWS, 15 ECTS-Punkte

WIBASc725

Bachelor-AbschlusBaftreit (Thesla)

OSWS, 12 ECTS-Punkte

WIBASC735

Kolloquium

2 SWS, 3 ECTS-Punkle

Legende Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Soft ̂ fls und Fremdsprachen

Abschlussartwit I Kotioqulum

Mathematik, InfonnaUk, Naturwissenschaften, TechnHi (MINT)

¥ -i- Wahlpflichtmodule
(Die Reihenfolge der Belegung von Wahlpflichtmoduien ist frei
wählbar und unabhängig von der f achzuordnung. Nähere
Bestimmungen sind in der Anlage ASPO definiert.)

Integration (fachüttergreifend)

Praxisphase

Stand: 03.06.2020

490



Anlage zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen

2.2 Modulkatalog mit Prüfungsarten und Prüfungsleistungen

Vortatung Öbung HTO^

•ibalt.
PurMa

:8.giw
<8»ti.) (iani./iM.)

Wirtachafbwlaenechaftliehe Füchsr 1
eASciis Gtumfagen OmrirtaeWi« hrtilirte 2 0 5 1 K 1 1 s N
IBASet26 IndusirtebelneOslehra 2 2 0 5 1 K 1 1 s N

IBASotSB Gcundlagen Volkswirtschaltslehv« (VWL) 2 2 0 5 1 K 1 1 S N

IBASC216 Gnindlegen Belheeswiitschaltslehr« II (BWL II) 2 2 0 5 2 K 2 3 s N
IBASc22S BesenafungslogisiiK und Veitiieb teehnlschar Produld* 2 2 0 i 2 K 2 3 s N
IBAScSiS Koslanrechnung 2 2 0 5 3 K N
ieASc326 In^eslirion / Finanzienjng 2 2 0 S 3 K 3 N

SASe415 Controlling und BilanzierunQ '' ' 2 '  0 s 4 K 4 N

eASc«2£ Wktschalts-und Pnvetracht 2 2 0 5 4 K 4 4 N

Ingeniaurwlaeenschattllche Fächer 1
GASctae Phyek tif utfftT-iiiffrMdl 2 0 5 1 1 s N

IBAScISS Werkstofltechrdk 2 0 i 1 1 s N
I8AS«236 Technische Mechenik 1 2 0 S 2 s N

IBASC246 Fertigungstecrvilk 2 0 s 2 3 s N
IBASc336 Tsciviiacha Mechenik II 2 s 3 s N

IBASC346 KonetruktionsIechnIk 1 CAD 2 1 s 3 K(70XUPI30KI 3 3 s N

IBASC43S Thermodynemik 2 0 5 4 K 4 4 s N

IBASC446 Eiekirotechnik 2 0 s 4 K 4 4 s N

IBAS06IS Autometisierunoateehnik 2 0 s 5 K S 5 s N

Mathematik und Jntormatlk 1
SAScieS Methemellk 1 2 2 0 s 1 Moder K * 1 1 s N

n>BASe266 MeMmetIk U 2 2 0 5 2 ModerK* 2 3 s N

UlBAScZSS SiMiei* 2 2 0 i 2 ModerK * 2 3 s N

HflBASoSSS inlormetik/ PiDgnMnmitMsi . .' S'."' 2 1 1 S 3 KI40KI.P(60KI 3 3 1 N

|giBASc4SS WinachetolnlDrnatik/OpenUoas.BMlgidii > 2 2 0 s 4 K 4 4 s N

H ~ il.i.

H Kommunikadone. und Prexiakompalenzen

■•BAScSeS Engllschl t"- 2 2 0 s 3 K 3 3 s NI^BAScaas Engiiseh» - - 2 2 0 s 4 K 4 4 s NWIstensehsniehM AAekan und SenüburK-j?. '»1.^111111» 2 2 0 s 5 VP S 5 J N
||IBAScS45 Piojektmartagemanl und KommwiikaUeo 2 2 0 s 6 6 6 J N

B 1  v^iuT-isScSI 1
B Wahlpflichtmodula Islehe auch Wahlpfllchtmodulkatalog siehe Kataloe liehe Kataloe

Wtfä^lchunodtdt / PrdEia(ungYr...i..i»^S^M^5MBi 4 4 2-4 1 nq s  1i  s 1 M
WaNollcMmodult / Prcdl^ini^t!SO^HH^^H 4 4 2-4 1 6 '  6 1 Np, irUCjriyeM .waWA-UllhiHimiii |

1 Praxliphan / BachalorUkbachluaaarball | |
r^iMihM<lHllto) . . . VJtOM'Wm 1 15 6 T S B
«MwlwMCZ.Hn«) IS 7 T s B
MttNkihAbacMMWrtM 12 7 s N
KcAosuaim 0 0 2 3 7 M s N

1  1
BhMm <0 1 S-IO 1 210 1 1 1 1 1 1

* Die Art der Prüfungjform wird zu Seginn der Veranstaltung per Aushang durch den Dozenten bekanntgegeben.
** Die Wiedertioiungsmöglichkeit wird zu Seginn der Veranstaltung per Aushang durch den Dozenten bekanntgegeben.

Erläuterungen zu der Tabelle:

SWS Semesterwochenstunden (* = in die Vorlesung sind Übungsaufgaben /
Projektarbeiten integriert)

ECTS-Punkte Vergebene Leistungspunkte nach ECTS. Für einen ECTS-Punkt wird
eine Arbeitsbelastung (Workload) der Studierenden von 30 Stunden
zugrunde gelegt.

Beginn (Semester) Das Modul soll in dem angegebenen Studiensemester begonnen
werden

Prüfart Form der Prüfungsleistung (K = Klausur, M = mündliche Prüfung, P =
Projektarbeit, S = Seminar, T = Tätigkeitsbericht, S/P =
Studienlelstung mit Präsentation)

Prüfungstermin: erstmöqlich Studiengangsemester der erstmöglichen Prüfungsteilnahme
Prüfungstermin: angemeldet Studiengangsemester, in dem spätestens mit der Prüfung begonnen

werden muss
Wiederholung sem. / jährl. Termin der Wiederholungsprüfung (S = je Semester, J =je

Studieniahr), betrifft Prüfungsleistunqen
Bewertung Bewertung (N = Noten, B = bestanden)
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Anlage zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen

3  Schlussbestimmungen

3.1 Inkrafttreten

Diese Anlage zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und Master-
Studiengänge an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes tritt zum
01.10.2020 in Kraft. Sie ersetzt die Anlage vom 11.03.2013.

Saarbrücken, 16.09.2020

Prof/pT Dieter^onhard
Präsident htw saar

Stand: 03.06.2020
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